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Regeste

Der Beitragsplan stellt eine Summe von Einzelverfügungen dar (AGVE 1982 S. 154). Der
Beitragsplan kann als Ganzes nicht in Rechtskraft erwachsen, solange einzelne
Verfügungen noch nicht rechtskräftig sind. Als Folge einer Beschwerdegutheissung können
also auch die Beiträge anderer Grundeigentümer abgeändert werden (AGVE 1970, S. 215
f).
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